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Arbeitgebern, Weldje gu regel*

mäßigen Seiträgen au bie ArbeitSlofenoerfidjerung beipflichtet
Werben foßen, Wäbrenb fie in feinem gaße genufe&eredftigt

fein würben. 3ft nidjt auch ber fleine §anbwerfsmeifter
getiWeife arbeitslos ober wenigftenS burdf) bie baite Eonfurreng
genötigt, obne Scrbienft p arbeiten? 2Ber entfdjäbigt Up
für biefen SobnauSfaß? Sie ©efcßeSentwürfe feßeu feine

©djabenbergütung an ben arbeitëlofen SIrbeitgeber, fonbern
bloß eine BeitragSberpfffdjtung bor. 3a, ber Arbeitgeber
bat fogar bie Brämienleiftungen ber Arbeiter fetbft an bie

aSerfitfterur gSfaffe p entrichten, ift aber berechtigt, jene

$rämien bei ber Sobngablung in Abgug p bringen, mit
anbern 2Borten, er haftet ber fiaffe für ben richtigen ®in*

gang ber Arbeiterbeiträge, wie bei ber Sranfen* unb Unfall*
berfidjerung.

3n wie Weit biefe Belüftung ber Arbeitgeber für ihre
Arbeiter prinzipielle Berechtigung habe, wollen wir btcr
niebt näber unterfudjen, nod) weniger, ob bie oorgefebene

Belüftung nidbt zu bod) bemeffen fei. @3 würbe bie Srtttf
ber betreffenben ©efefceSentwürfe nod) mancbe anbere An*
baltëpunfte finben unb uns gu weit führen. SaS ift jeben*

faßS gewiß, baß obne eine oerfaffungSmäßige ©runblage,
bie zur Sett nur für bie tränten* unb UnfaHoerficberung
beftebt, fein ®eftfc unb feine fiäbtifd^e Berorbnung bem

Arbeitgeber Beiträge an eine BerfidjerungSfaffe gegen Arbeits*
lofigfett aufbürben fönnen, an ber er zubem gar nidbt genuß*
berechtigt wäre.

Un§ liegt nur baran biet feftgufießen, baß nocb weniger
als ber Arbeiter ber Arbeitgeber irgenb ein Sntereffe ober
eine Bfffdjt bal, für bie in anbern BernfSarten etwa bor*
fommenbe ArbeitSlofigfeit borzuforgen. Siefe Bfltdjt unb
biefeS Sntereffe baben bödbftenS bie Angehörigen berfelben
Berufsart, ebentueß auch berwanbter unb in ihrer ©rwerbS*
tbätigfeit innig mit etnanber berwacßfener Berufsarten. Stur
unter ben BerufSgenoffen beftebt eine berartige 3ntereffen=
gemeinf<baft, weldjc fie beranlaffen fanu, bie ArbeitSlofigfeit
burcb oorbeugenbe fKaßregeln gu berbüten ober ebentueß
beren folgen zu milbern.

@3 fann einem ehrenhaften ©anbwerfSmeifter g. S. nid^t
gleichgültig fein, wenn ein gewiffenlofer „toKege" eine aß*
zugroße gabl fou ßebijungen etnfteßt, fie als bißige Arbeits*
traft auSnüßt unb bamit ©cbmubfor.furreng betreibt. @3

fann einem Arbeiter beëfelben Berufes nicht gleichgültig
fein, wenn burd) biefe ßebrbubenwirtfdjgft eine Uebergabl
non ArbeitSfräften, zubem bon minbertüdjtigen, erzeugt unb
baburcb feine ©pifteng gefäbrbet wirb. @3 fann ferner
weber einem fèanbwerfSmetfter, ber auf Sunbenarbeit ange*
wiefen unb barauf bebad)t ift, feinen langjährigen Arbeitern
baS gange 3abr binburdj für regelmäßigen Berbienft gu
forgen, nod) biefen Arbeitern felbft gleichgültig fein, wenn
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AMtslostWersicherung und

Bernfsgenossenschasten.

(Fortsetzung)

Ist dieses Solidaritätsgesühl
schon unter den Arbeitern gering,
wie viel mehr noch unter den

Arbeitgebern, welche zu regel-
mäßigen Bewögen an die Arbeitslosenversicherung verpflichtet
werden sollen, während sie in keinem Falle genußberechtigt
sein würden. Ist nicht auch der kleine Handwerksmeister
zeitweise arbeitslos oder wenigstens durch die harte Konkurrenz
genötigt, obne Verdienst zu arbeiten? Wer entschädigt ihn
für diesen Lohnausfall? Die Gesttzesentwürfe sehen keine

Schadenvergütung an den arbeitslosen Arbeitgeber, sondern

bloß eine Beitragsverpflichtung vor. Ja, der Arbeitgeber
hat sogar die Prämienleistunzen der Arbeiter selbst an die

Versicherurgskasse zu entrichten, ist aber berechtigt, jene

Prämien bei der Lohnzahlung in Abzug zu bringen, mit
andern Worten, er hastet der Kasse für den richtigen Ein-
gang der Arbeiterbeiträge, wie bei der Kranken- und Unfall-
Versicherung.

In wie weit diese Belastung der Arbeitgeber für ihre
Arbeiter prinzipielle Berechtigung habe, wollen wir hier
nicht näher untersuchen, noch weniger, ob die vorgesehene

Belastung nicht zu hoch bemessen sei. Es würde die Kritik
der betreffenden Gesetzesentwürfe noch manche andere An-
Haltspunkte finden und uns zu weit führen. Das ist jeden-

falls gewiß, daß ohne eine verfassungsmäßige Grundlage,
die zur Zeit nur für die Kranken- und Unfallversicherung
besteht, kein Gesetz und keine städtische Verordnung dem

Arbeitgeber Beiträge an eine Versicherungskasse gegen Arbeits-
losigkeit aufbürden können, an der er zudem gar nicht genuß-
berechtigt wäre.

Uns liegt nur daran hier festzustellen, daß noch weniger
als der Arbeiter der Arbeitgeber irgend ein Interesse oder
eine Pflicht hat, für die in andern Berufsarten etwa vor-
kommende Arbeitslosigkeit vorzusorgen. Diese Pflicht und
dieses Interesse haben höchstens die Angehörigen derselben

Berufsart, eventuell auch verwandter und in ihrer Erwerbs-
thätigkeit innig mit einander verwachsener Berufsarten. Nur
unter den Berufsgenaffen besteht eine derartige Interessen-
gemeinfchaft, welche sie veranlassen kann, die Arbeitslosigkeit
durch vorbeugende Maßregeln zu verhüten oder eventuell
deren Folgen zu mildern.

Es kann einem ehrenhaften Handwerksmeister z. B. nicht
gleichgültig sein, wenn ein gewissenloser „Kollege" eine all-
zugroße Zahl von Lehrjungen einstellt, sie als billige Arbeits-
kraft ausnützt und damit Schmutzkonkurrenz betreibt. Es
kann einem Arbeiter desselben Berufes nicht gleichgültig
sein, wenn durch diese Lehrbubenwirtschaft eine Ueberzahl
von Arbeitskräften, zudem von mindertüchtigen, erzeugt und
dadurch seine Existenz gefährdet wird. Es kann ferner
weder einem Handwerksmeister, der auf Kundenarbeit ange-
wiesen und darauf bedacht ist, seinen langjährigen Arbeitern
das ganze Jahr hindurch für regelmäßigen Verdienst zu
sorgen, noch diesen Arbeitern selbst gleichgültig sein, wenn
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ein ^abritant gleiten SSerufeë su 3eiten befien ©efdjäftS»
ganges eine Bîaffe non ßeuten einfiellt unb fie nach wenig
2Bo<hen mteber auf bie ©affe ftettt. ©owoljl bet Bleifter
mie bet Arbeiter werben unter biefer mobernen SßrobnJtionS=

form su leiben haben. 3n biefem Salle lönnte wohl ber

betreffenbe gabrifant für bie folgen feines BorgebenS
moralifdj berantmortlich gemalt, b. h- sur Abwehr gegen
bie folgen ber entfiehenben Slrbeitëlofigfeit öerpfticijtet Werben.

Ungerecht wäre eS aber, wenn nach norerwähntem Beifpiele
auch ber tpanbrnerfSmeifter su Beiträgen an biefe §ülfeleiftung
berpflichtet werben foHte.

®er ©taat begebt bei feinen fosialgefebgeberifchen Blaß»
nahmen gewöhnlich ben fehler, aßeS nach ber ©djablone
regeln su wehen. ®tefer fehler seißt fi<h namentlich auch

bei ben Berfudjcn sur Befämpfung ber ArbeitSlofigfett unb

sur ArbettSbefchaffung. Btan glaubt mit ©rrichtung öffent»
Höher unentgeltlicher ArbeitSnachmeiSfießen helfen su fönnen.
®tefe öffentliche ArbeitSbermtttlung erweift fidj gewiß als
eine große Aßoblthat für bie ®ienftboien, Bauernfnechte,
Staglöhner unb §anblanger, Welche fenft gar su leicht ber

Ausbeutung pribater ©teUenöermittler sum Opfer fallen,
gfür bie ArbeitSbermtttlung oon gelernten §anbmerfSgefeßen
haben fid) biefe offfsteßen ArbeitSnachmetfe nicht bewährt.
®er fèanbWerfSmeifter benübt fie bödfft feiten, weil fie feine
tüchtigen Arbeiter sur Verfügung hohen. ©S seißt fid) je
länger fe mehr, baß eine beibfeittg befrtebigenbe Vermittlung
nur burch Sachleute gefunben werben fann. ®aS „Um»
fchauen", allerbingS eine oeraltete ©inrtdffung, ift in Dielen

Berufsarten immer noch ßäng unb gäbe, anberfeits aber ift
ber Arbeitsnachweis für §anbwerfer sum größten ®etl ben

Bleifterberetnen ober ben ArbeitergeWerffchaften überliefert
worben.

®er gewerfföhaftliche Äampf, ber fich um biefen Arbeits»
nachweis in einigen Berufsarten entfponnen hat, ift befannt.
®te ArbeitergeWerffchaften möchten ihn gans in ibre §änbe
befommen, weil fie baburd) auch hie Btadjt über äße Arbeiter
SU gewinnen unb ihre 3'ele rafcher unb beffer ju erreichen

hoffen. ®iefe gegenfeitige Bibalität ber Bteifter» nnb Arbeiter»
nadjmeiSfteßen ift fein Sbealsuftanb. ®ie befte ßöjung wäre
offenbar einsig unb allein ein bon beiben Sniereffengruppen
gemfittfam geführter ober fontrollierter Arbeitsnachweis.

(Schluß folgt.)

görberung ber $eruf§leljre beim 3Jletfter.

®er ©djweiserifdje ©emerbeberein ift gewillt, eine an»

gemeffene Vergütung in So eines gufchuffeS sum Sehr»

gelb bis auf ben Betrag bon Sr. 250 folgen §anbWerfS»
meiftern su berabfolgen, welche ber

wtufiecgäftigew ^erwitfitlbuttg tio« Sefftitwgcu
ihre befonbere ©orgfalt unb Anfmerffamfeit wibmen unb

bermöge ihrer Befähigung für ©rfüßung. nachgenannter Ber»

pflichtungen genügenbe ©ernähr bieten.
1. ®er bewerbenbe Bleifter muß feinen Beruf felbftänbtg

betreiben, ©eine 2öerfftätte foil ben technifchen An»

forberungen ber ®egenwart cntfprechen.
2. ®er ßehrmeifter muß fich bsrpft d&ten, ben bon ihm

aufsunehmenben ßehriing in allen Senntniffen unb Sîunft»

fertigfeiten feines ®emerbeS heransubilben, ihn auch

außerhalb ber SBerfftätte in 3udjt unb Drbnung su
halten, sum fleißigen Befuch ber gewerblichen Sort»
bilbungS» ober gfadffdjuten anzuhalten unb sur ®eil»
nähme an ben SehrlingSprüfungen su berpfHchten, über»

haupt nach feinen Gräften alles su tbun, was su einer
wohlgeregelten Berufslehre gehört.

3. ®er ßehrmeifter muff bem ßehriing, fofern biefer nicht
im ©Itemhaufe Derbletben fann, in feinem eigenen §auS»
halt Soft unb Sßohnung geben, ebeniueß ihm sur Unter»

fünft in einer orbentlichen Samilie bebilfl'cb fein unb

für gefunbe Berpflegung unb sweefmäßige ©rsiehung in
berfelben bie Berantwortlichfeit übernehmen.

4. ®er Sehrbertrag ift nach b«n Beftimmungen beS fchweiser.
BormaßßebrbertrageS feftsufteHen unb burdj ben Schweis,
©emerbeberein su genehmigen. ®ie ®auer ber ßeljrseit
muß ben bom ©chweis. ©emerbeberein für febeS ©ewerbe
aufgefteßten formen entfprechen: Bereits feit längerer
Srift begonnene Sehrberhältniffe fönnen nicht in Be»

Werbung treten.
®ie Auswahl ber ßehrmeifter erfolgt nach Blaßgabe

ber berfügbaren Bllttel auf ©runblage ber eingehenben
fchriftlichen Anmelbungen unb mit möglicher Berücffichtigung
ber berfchiebenen Berufsarten unb fianbeSteile burch hen

©entralborftanb beS ©chweiser. ©ewerbebereinS. ®en Bor»

Sug erhalten inbeS fold); Bleifter: a) bie burch regelmäßige
®eilnahme ihrer frühern ßehrlinge an SehrlingSprüfungen
bereits Broben ihrer Seljrmeifterthättgfeit aufsuwetfen haben;
b) welche Blitglieb einer Seftion beS ©chweiser. ©ewerbe»
beretnS finb, nnb c) an bereu Höobnort eine gute gacb»
ober gewerbliche SortbilbnngSfchule fich befinbet.

®ie bezüglichen Bff äjtenljefte unb AnmelbungSformuIare
fönnen beim ©efretariate beS ©chweiser. ©ewerbebereinS in
Bern, baS auch S« jeber wettern AuSfunfterteilung bereit

ift, besogen werben. §anbmerfSmeifter, welche ben geforberten
BerpfHdjtungen glauben entfprechen su fönnen, belieben fich
unter Beifügung ber berlangten 3eugntffe bis fpäteftenS ben

30. 3anuar 1898 bei uns fchriftlfd) ansumelben.

Bern, ben 10. Sanuar 1898.

®er ©entralborftanb beS Schwerer. ©ewerbebereinS.

^wc föearfjtuttg.
®ie Sefer biefeS Blattes Werben h'emit nochmals auf

bie Au8fchreibung beS ©d)Weisertf<hen ©ewerbebereinS betr.

„Sörberung ber Berufslehre beim Blei ft er"
aufmerffam gemacht, unbbaran erinnert, baß bte
Anraelbefrift mit 30. 3anuar 1898 abläuft.

AchtungSbolI

©efretariat beS ©chweiser. ©ewerbebereinS.

Ser&anbêtoeîen.
®et ©ewerheberetn 3freiburg hat in gut befuchter

öffentlicher Berfammlung bom 5. 3anuar unter Borfiß bon
®ireftor ©enoub nach bortreffXichem Bortrag bon Beofeffor
©irarb aus ©enf, ber fefunbiert würbe Don ©ewerbefefretär
Aäerner SrebS aus Bern, unb nach lebhafter ®iSfuffion,
ben Boftulaten beS ©^weiser. ©ewerbebereinS betr. Berufs»
genoffenfehaften im B"bäip einmütig sugeftimmt.

®er neugegrünbete Betbanb §ol|inte«
reffenten, welchem bereits 91 meift größere girmen ber ber»

fchiebenften ^olsbranchen angehören, hielt am 18. ®esember
in ®reSben bie erfte ©ißung ab. ®ie Berfammlung be»

fchäftigte fich i® befonberen mit bem Borgehen ber gfeuer»

berftcherangSgefeUfchaften ben §o!sintereffenten gegenüber,
welche in ben legten Sahnen bie Btämten für bte §o!s«
inbnftrie in gans unberhältniSmäßtger ASeife fteigerten. ©r»

örtert mürbe bie ©rünbung einer eigenen Berfidjerung. ®ie
Berfammlung erftärte fleh auch gegen Staffeltarife im §ols=
hanbel wegen Benachteiligung beS MetnhanbelS.

gur 9ieplicrmiö bc§ SBobenfeeû&fïuffeê.

®er befannte Sngenieur AmSler=ßaffon in Schaffhaufen,
ber fdjon in ben ©iebsigerfahren als Vertreter bon Schaff»
hänfen an ber internationalen Bobeufeefonferens ftdj wit
ben Bobenfeeberhältniffen su befaffen hatte unb ber Wegen

feiner bamaltgen Stellungnahme harten Angriffen auSgefefct

mar, äußert fich tut „©djaffh. Vagblatt" eingehenb über
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ein Fabrikant gleichen Berufes zu Zeiten besten Geschäfts-

ganges eine Masse von Leuten einstellt und sie nach wenig
Wochen wieder auf die Gasse stellt. Sowohl der Meister
wie der Arbeiter werden unter dieser modernen Produktions-
form zu leiden haben. In diesem Falle könnte wohl der

betreffende Fabrikant für die Folgen seines Vorgehens
moralisch verantwortlich gemacht, d. h. zur Abwehr gegen
die Folgen der entstehenden Arbeitslosigkeit verpflichtet werden.

Ungerecht wäre es aber, wenn nach vorerwähntem Beispiele
auch der Handwerksmeister zu Beiträgen an diese Hülfeleistung
verpflichtet werden sollte.

^

Der Staat begeht bei seinen sozialgesetzgeberischen Maß-
nahmen gewöhnlich den Fehler, alles nach der Schablone
regeln zu wollen. Dieser Fehler zeigt sich namentlich auch

bei den Versuchen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und

zur Arbeitsbeschaffung. Man glaubt mit Errichtung öffent-
licher unentgeltlicher Arbeitsnachweisstellen helfen zu können.
Diese öffentliche Arbeitsvermittlung erweist sich gewiß als
eine große Wohlthat für die Dienstboten, Bauernknechte,
Taglöhner und Handlanger, welche sonst gar zu leicht der

Ausbeutung privater Stellcnvermittler zum Opfer fallen.
Für die Arbeitsvermittlung von gelernten Handwerksgesellen
haben sich diese offiziellen Arbeitsnachweise nicht bewährt.
Der Handwerksmeister benützt sie höchst selten, weil sie keine

tüchtigen Arbeiter zur Verfügung haben. Es zeigt sich je
länger je mehr, daß eine beidseitig befriedigende Vermittlung
nur durch Fachleute gefunden werden kann. Das „Um-
schauen", allerdings eine veraltete Einrichtung, ist in vielen
Berufsarten immer noch gäng und gäbe, anderseits aber ist
der Arbeitsnachweis für Handwerker zum größten Teil den

Meistervereinen oder den Arbeitergewerkschaften überliefert
worden.

Der gewerkschaftliche Kampf, der sich um diesen Arbeits-
Nachweis in einigen Berufsarten entsponnen hat, isi bekannt.

Die Arbeitergewerkschaften möchten ihn ganz in it-re Hände
bekommen, weil sie dadurch auch die Macht über alle Arbeiter
zu gewinnen und ihre Ziele rascher und besser zv erreichen

hoffen. Diese gegenseitige Rivalität der Meister- und Arbeiter-
nachweisstellen ist kein Jdealzustand. Die beste Lösung wäre
offenbar einzig und allein ein von beiden Interessengruppen
gemeinsam geführter oder kontrollierter Arbeitsnachweis.

(Schluß folgt.)

Förderung der Berufslehre beim Meister.
Der Schweizerische Gewerbeverein ist gewillt, eine an-

gemessene Vergütung in Form eines Zuschusses zum Lehr-
geld bis auf den Betrag von Fr. 250 solchen Handwerks-
meistern zu verabfolgen, welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und

vermöge ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Ver-
pflzchtungen genügende Gewähr bieten.
1. Der bewerbende Meister muß seinen Beruf selbständig

betreiben. Seine Werkstätte soll den technischen An-
forderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm
aufzunehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und Kunst-
fertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden, ihn auch

außerhalb der Werkstätte in Zucht und Ordnung zu
halten, zum fleißigen Besuch der gewerblichen Fort-
bildungs- oder Fachschulen anzuhalten und zur Teil-
nähme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten, über-
Haupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgcregelten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht
im Elternhause verbleiben kann, in seinem eigenen Haus-
halt Kost und Wohnung geben, eventuell ihm zur Unter-
kunft in einer ordentlichen Familie behilfl'ch sein und

für gesunde Verpflegung und zweckmäßige Erziehung in
derselben die Verantwortlichkeit übernehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des schweizer.

Normal-Lehrvertrages festzustellen und durch den Schweiz.
Gewerbeverein zu genehmigen. Die Dauer der Lehrzeit
muß den vom Schweiz. Gewerbeverein für jedes Gewerbe
aufgestellten Normen entsprechen: Bereits seit längerer
Frist begonnene Lehrverhältnisse können nicht in Be-
Werbung treten.
Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt nach Maßgabe

der verfügbaren Mittel ans Grundlage der eingehenden
schriftlichen Anmeldungen und mit möglichster Berücksichtigung
der verschiedenen Berufsarten und Landesteile durch den

Ceutralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins. Den Vor-
zug erhalten indes solche Meister: u) die durch regelmäßige
Teilnahme ihrer frühern Lehrlinge an Lehrlingsprüfungen
bereits Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit auszuweisen haben;
b) welche Mitglied einer Sektion des Schweizer. Gewerbe-
Vereins find, und o) an deren Wohnort eine gute Fach-
oder gewerbliche Fortbildungsschule sich befindet.

Die bezüglichen Pfl chtenhefte und Anmeldungsformulare
können b-im Sekretariate des Schweizer. Gewerbevereins in
Bern, das auch zu jeder wettern Auskunfterteilung bereit
ist, bezogen werden. Handwerksmeister, welche den geforderten
Verpflichtungen glauben entsprechen zu können, belieben sich

unter Beifügung der verlangten Zeugnisse bis spätestens den

3V. Januar 1898 bei uns schriftlich anzumelden.

Bern, den 19. Januar 1898.

Der Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins.

Zur Beachtung.
Die Leser dieses Blattes werden hiemit nochmals auf

die Ausschreibung des Schweizerischen Gewerbevereins betr.

„Förderung der Berufslehre beim Meister"
aufmerksam gemacht, und daran erinnert, daß die
Anmeldefrist mit 30. Januar 1898 abläuft.

Achtungsvoll
Sekretariat des Schweizer. Gewerbevereins.

Verbandswesen.
Der Gewerbeverein Freiburg hat in gut besuchter

öffentlicher Versammlung vom 5. Januar unter Vorsitz von
Direktor Genoud nach vortrefflichem Vortrag von Professor
Girard aus Genf, der sekundiert wurde von Gewerbesekretär
Werner Krebs aus Bern, und nach lebhafter Diskussion,
den Postulaten des Schweizer. Gewerbevereins betr. Berufs-
genossenschaften im Prinzip einmütig zugestimmt.

Der neugegründete Verband sächsischer Holzinte-
ressente», welchem bereits 91 meist größere Firmen der ver-
schiedensten Holzbranchen angehören, hielt am 18. Dezember
in Dresden die erste Sitzung ab. Die Versammlung be-

schäfligte sich im besonderen mit dem Vorgehen der Feuer-
Versicherungsgesellschaften den Holzintereffenten gegenüber,
welche in den letzten Jahren die Prämien für die Holz-
industrie in ganz unverhältnismäßiger Weise steigerten. Er-
örtert wurde die Gründung einer eigenen Versicherung. Die
Versammlung erklärte sich auch gegen Staffeltarife im Holz-
Handel wegen Benachteiligung des Kleinhandels.

Zur Regulierung des Bodenseeabflusses.

Der bekannte Ingenieur Amsler-Laffon in Schaffhausen,
der schon in den Siebzigerjahren als Vertreter von Schaff-
Hausen an der internationalen Bodeuseekonferenz sich mit
den Bodenseeverhältnissen zu befassen hatte und der wegen
seiner damaligen Stellungnahme harten Angriffen ausgesetzt

war, äußert sich im „Schaffh. Tagblatt" eingehend über
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